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5. In Anhang F Tabelle b wird der Abschnitt für das Modul mit der Bezeichnung „MBW 2.1L“ wie folgt gefasst:

Artikel 2

Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2009 in Kraft. Sie
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 9. Dezember 2009

Der Rektor der Universität Bremen

Ordnung zur Änderung der fachspezifischen Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang „Fach-
bezogene Bildungswissenschaften“ (FBW) der Uni-

versität Bremen

Vom 16. Februar 2006

hier: Anlage 1b „Regelungen für das Fach Biologie
inkl. der fachdidaktischen Anteile des Professio-
nalisierungsbereiches“

(Vom 4. November 2009)

Der Fachbereichsrat 2 (Biologie/Chemie) hat auf
seiner Sitzung am 4. November 2009 gemäß § 87 Num-
mer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) 
i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) folgende
Prüfungsordnung beschlossen: 

§ 1

Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester. 

§ 2

Studienaufbau und Studienumfang

Für die Modulprüfungen werden die in Tabelle 1 ge-
nannten Prüfungsanforderungen, Prüfungsvorleistun-
gen und Prüfungsformen festgelegt. Neben den
Pflichtmodulen sind aus dem „Wahlpflichtblock 1“
Module im Umfang von 39 CP zu wählen und aus dem
„Wahlpflichtblock 2“ Module im Umfang von 6 CP.

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Nicht bestandene Prüfungsvorleistungen können
2-mal im selben Semester wiederholt werden. Wieder-
holungen können auch in einer anderen als der ur-
sprünglich vorgesehenen Form erbracht werden. Wei-
tere Wiederholungen sind nach Maßgabe der Prüfe-
rin/des Prüfers entweder im selben Semester oder erst
dann möglich, wenn das Modul erneut angeboten
wird.

(2) Prüfungsvorleistungen werden studienbeglei-
tend erbracht. Die Kreditpunkte für das Modul werden
erst vergeben, wenn neben der Prüfungsleistung auch
die Prüfungsvorleistung erbracht ist. 

§ 4

Prüfungen

(1) Entfällt. Es ist keine abweichende Regelung von
der fachspezifischen Prüfungsordnung FBW vorgese-
hen. 

(2) Prüfungen können als Gruppenprüfung mit bis
zu 4 Personen durchgeführt werden.

(3) Die Anmeldung zu Prüfungen, die im Winter-
semester abgelegt werden, muss bis einschließlich 
30. November erfolgen, die Anmeldung zu Prüfungen,
die im Sommersemester abgelegt werden, muss bis
einschließlich 31. Mai erfolgen. Findet eine Prüfung
vor dem jeweiligen Anmeldetermin statt, muss die An-
meldung spätestens 48 Stunden vor dem Tag der Prü-
fung erfolgt sein. Ausgenommen hiervon sind Anmel-
dungen zu Modulprüfungen von Blockveranstaltun-
gen, die bis spätestens 48 Stunden vor dem Tag der
Prüfung erfolgt sein müssen.

(4) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Teil-
prüfungen, so ist das Modul bestanden, wenn die Mo-
dulnote, unter Einbeziehung evtl. nicht bestandener
Teilprüfungen, mindestens mit „ausreichend“ bewer-
tet ist (Kompensationsprinzip).

§ 5

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen

Entfällt. Es ist keine abweichende Regelung von der
fachspezifischen Prüfungsordnung FBW vorgesehen.

§ 6

Abschlussmodul 

(1) Das Abschlussmodul umfasst 15 CP. Es besteht
aus der Bachelorarbeit mit 12 CP und einer Lehrveran-
staltung mit 3 CP. Die Lehrveranstaltung wird durch
eine Prüfung abgeschlossen. 

(2) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit setzt den Er-
werb von 120 Kreditpunkten aus den beiden Fächern
und dem Professionalisierungsbereich voraus. 

(3) Die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit be-
trägt maximal 12 Wochen. Die Bearbeitungsfrist kann
vom Prüfungsausschuss bei Vorliegen gewichtiger
Gründe auf Antrag um maximal vier Wochen verlän-
gert werden.



(4) Die Bachelorarbeit kann als Einzelarbeit oder
mit Genehmigung des Prüfungsausschusses als Grup-
penarbeit mit bis zu 5 Personen erstellt werden. 

(5) Die Bachelorarbeit soll in der Regel in deutscher
Sprache angefertigt werden. Nach Absprache mit der
Betreuerin/mit dem Betreuer ist auch eine andere
Sprache möglich, sofern die Betreuung und Bewer-
tung gewährleistet ist. 

(6) Über die Bachelorarbeit findet ein Kolloquium
statt. Das Kolloquium umfasst eine 10-minütige Prä-
sentation der Ergebnisse der Bachelorarbeit und eine
anschließende 20-minütige Diskussion. Bachelorarbeit
und Kolloquium werden mit einer gemeinsamen Note
bewertet. Dabei gehen die Bachelorarbeit mit 75 %
und das Kolloquium mit 25 % in die Note ein. 

§ 7

Geltungsbereich, Inkrafttreten und 
Übergangsregelung

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmi-
gung durch den Rektor am 1. Oktober 2009 in Kraft.
Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen
veröffentlicht. Studierende, die vor dem Wintersemes-
ter 2009 ihr Studium begonnen haben, wechseln in
diese Prüfungsordnung. 

(2) Bei Studierenden, die vor dem Wintersemester
2009 ihr Studium aufgenommen haben werden die
bisherigen Prüfungsvorleistungen nach der folgenden
Tabelle als Module der neuen Prüfungsordnung aner-
kannt, soweit Änderungen eingetreten sind. Identische
Module der alten und neuen Prüfungsordnung wer-
den anerkannt, sind in der folgenden Liste jedoch
nicht aufgeführt:

(3) Bei Modulen mit Modulprüfungen oder Teilprü-
fungen werden Fehlversuche, die in einem Modul
nach der Anlage 1b „Biologie“ (genehmigt am 21. De-
zember 2006, zuletzt geändert am 13. Februar 2008)
zur Prüfungsordnung vom 16. Februar 2006 erbracht
wurden, auf die Prüfungen nach der Prüfungsordnung
vom 4. November 2009 angerechnet.

(4) Abweichend von § 4 Absatz 3 ist im Wintersemes-
ter 2009/10 die Anmeldefrist für das Modul MBW 1 der
27. Dezember 2009, für alle anderen Module der 
2. Februar 2010. 

(5) Mit Inkrafttreten dieser Anlage 1b „Biologie“
zur fachspezifischen Prüfungsordnung FBW tritt die
Anlage 1b „Biologie“ (genehmigt am 21. Dezember
2006, zuletzt geändert am 13. Februar 2008) außer
Kraft, die Absätze 1 bis 3 bleiben davon unberührt.

Genehmigt, Bremen, den 9. Dezember 2009

Der Rektor
der Universität Bremen
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